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heitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren 
bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer solche Gegenstände 
durch Fälschung oder Verfälschung herstellt oder sie 
sich verschafft, um sie in der in Absatz 1 bezeichneten 
Weise zur Täuschung einer fremden Macht an einen 
anderen gelangen zu lassen oder öffentlich bekannt
zumachen und dadurch die Gefahr eines schweren 
Nachteils für die äußere Sicherheit oder die Bezie
hungen der Bundesrepublik Deutschland zu einer 
fremden Macht herbeizuführen.

(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Frei

heitsstrafe nicht unter einem Jahr. Ein besonders 
schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter 
durch die Tat einen besonders schweren Nachteil für 
die äußere Sicherheit oder die Beziehungen der Bun
desrepublik Deutschland zu einer fremden Macht her
beiführt.

§ 101

Wegen der nach den Vorschriften dieses Ab
schnitts strafbaren Handlungen kann erkannt werden

1. neben einer Freiheitsstrafe aus den §§ 94, 95 
Abs. 3, § 96 Abs. 1, § 97 a, aus § 97 b in Verbindung 
mit den §§ 94, 95 Abs. 3, § 96 Abs. 1, aus den 
§§ 100 und 100 а Abs. 4 auf Geldstrafe in unbe
schränkter Höhe;

2. neben einer Freiheitsstrafe aus § 95 Abs. 1, 2, 
§ 96 Abs. 2, § 97 Abs. 1, aus § 97 b in Verbindung 
mit § 95 Abs. 1, 2, § 96 Abs. 2, § 97 Abs. 1, aus 
§ 98 Abs. 1, den §§ 99 und 100 а Abs. 1 bis 3 auf 
Geldstrafe;

3. neben einer wegen einer vorsätzlichen Tat ver
hängten Freiheitsstrafe von mindestens sechs Mona
ten auf Nebenfolgen nach § 31 Abs. 2, 5;

4. neben jeder Freiheitsstrafe aus den §§ 94, 95 
Abs. 3, § 96 Abs. 1, § 97 a, aus § 97 b in Verbindung 
mit den §§ 94, 95 Abs. 3, § 96 Abs. 1, aus § 98 
Abs. 1 und den §§99 bis 100 а auf die Zulässigkeit 
von Polizeiaufsicht.

§ 101 a

(1) Ist eine Straftat nach diesem Abschnitt began
gen worden, so können

1. Gegenstände, die durch die Tat hervorgebracht vgl. § 56 (bei § 40 StGB West) 
oder zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht 
worden oder bestimmt gewesen sind, und


